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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2018

Rechtssatznummer

3

Entscheidungsdatum

20.12.2018

Norm

GewO 1994 §13 Abs3

GewO 1994 §26

GewO 1994 §85 Z2

GewO 1994 §91 Abs2

Rechtssatz

Die in § 91 Abs 2 GewO 1994 geregelte Entziehung der Gewerbeberechtigung stellt eine Sanktion für die

Nichtentfernung der Person dar, der ein maßgebender Ein9uss auf den Betrieb der Geschäfte der juristischen Person

oder eingetragenen Personengesellschaft zusteht.

Schlagworte

Gewerbliches Berufsrecht; Gewerbeberechtigung; Entziehung; handelsrechtlicher Geschäftsführer; Nachsicht;

Schuldenregulierungsverfahren;
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